
Kindschaftssachen in Coronazeiten – Kinderrechte wahren!

Stellungnahme der Kinderrechtekommission des Deutschen Familiengerichtstages
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Kontaktbeschr�nkungen und Quarant�nemaßnahmen zur Eind�m-
mung der SARS-CoV-2-Pandemie stellen die Familiengerichte vor er-
hebliche Herausforderungen. Die Gerichte arbeiten h�ufig im Notbetrieb,
das Instrumentarium des FamFG wird dabei in ganz unterschiedlicher
Weise genutzt. Dies birgt nach Ansicht der Kinderrechtekommission
Gefahren f�r elementare Grundrechte der betroffenen Eltern und Kinder,
die es zu vermeiden gilt.

I. Kontaktbeschr�nkungen zum
Gesundheitsschutz in praktischer

Konkordanz mit elementaren Rechten und
Grundbed�rfnissen

Die aktuellen Kontaktbeschr�nkungen dienen der Eind�m-
mung der SARS-CoV-2-Pandemie und damit dem Schutz des
Grundrechts auf Leben und Gesundheit einer unbestimmten
Vielzahl von Menschen. Sie sind aus unserer Sicht verh�ltnis-
m�ßig, erfordern aber in jeder konkreten Situation eine Abw�-
gung mit anderen elementaren Grundrechten. So sind das Ge-
sundheitswesen, die Altenpflege, die Polizei, der Einzelhandel
mit Lebensmitteln, aber auch Bau- und Drogeriem�rkte aus-
genommen und es werden, soweit mçglich, Sicherheitsvorkeh-
rungen vorgenommen, um �bertragungen zu vermeiden. Auch
zum Schutz von Kindern und Jugendlichen werden, wenn auch
in reduzierter Zahl, in der Regel weiterhin Hausbesuche durch-
gef�hrt; die Kinder- und Jugendhilfe nimmt auch jetzt Kinder
aus hoch belasteten Familien in die Notbetreuung auf.

Familiengerichte nehmen, insbesondere in Kindschafts-
sachen, Aufgaben wahr, die von herausragender Bedeutung f�r
die betroffenen Kinder, Jugendlichen und ihre Eltern sind. Aus
verfassungsrechtlicher Sicht ist daher in jeder einzelnen Sache
das Verfahren so zu gestalten, dass alle betroffenen Grundrechte
und grundrechtsgleichen Rechte in ein Verh�ltnis praktischer
Konkordanz gebracht werden, dass also – mit anderen Worten –
keines der nachfolgenden Rechte verletzt wird:
1. Recht des Kindes auf Persçnlichkeitsentfaltung, Gesundheit
und Leben (Art. 1 Abs. 1 i. V. mit Art. 2 Abs. 1 sowie Abs. 2 S. 1

i. V. mit Art. 6 Abs. 2 S. 2 GG; siehe z. B. BVerfG, Beschluss
v. 3.2.2017 – 1 BvR 2569/16 –, FamRZ 2017, 524, m. Anm.
Salgo).

2. Familiengrundrecht (Art. 6 Abs. 1 GG) sowie Elternrecht
und das staatliche W�chteramt (Art. 6 Abs. 2 und 3 GG).

3. Recht aller Beteiligten und Akteure, inkl. der Richterper-
sonen, auf Leben und kçrperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2
S. 1 GG).

4. Recht auf effektiven Rechtsschutz (Art. 19 Abs. 4 GG; Justiz-
gew�hranspruch).

5. Anspruch auf rechtliches Gehçr (Art. 103 Abs. 1 GG).

II. Folgerungen f�r die
Familiengerichtsbarkeit: weder ein „weiter so

wie gehabt“ noch ein Aussetzen der
Verfahrensregeln oder gar ein Stillstand der

Rechtspflege

Die Familiengerichtsbarkeit ist jedenfalls in den Verfahren,
die elementare Grundrechte der Betroffenen ber�hren, zur „kri-
tischen Infrastruktur“ zu z�hlen. Daher scheiden folgende vier
Vorgehensweisen w�hrend der gegenw�rtigen Corona-Krise in
der Regel aus:

1. Die Verfahren unver�ndert so zu f�hren wie vor der Pan-
demie, also persçnliche Anhçrungen der Kinder und Anhç-
rungs- und Erçrterungstermine mit vielen im Saal Erschienenen
(etwa zwei Elternteile, zwei Verfahrensbevollm�chtigte, Jugend-
amt, Vormund bzw. Erg�nzungspfleger, Verfahrensbeistand,
Sachverst�ndige, Dolmetscher, eine bis drei Richterpersonen).
Wenn nicht ausnahmsweise die r�umlichen Mçglichkeiten be-
stehen, den Gesundheitsschutz dennoch zu gew�hrleisten, kçnn-
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te bei dieser Variante das Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG
(I.3.) verletzt werden.

2. Eine verfahrensabschließende Entscheidung zu treffen,
ohne persçnliche Anhçrungen und Anhçrungs- und Erçrte-
rungstermine durchzuf�hren. Hier kçnnten die Grundrechte
aus Art. 1 Abs.1 i. V. mit Art. 2 Abs. 1, Art. 6 Abs. 2 und 3 GG
(I.1. und/oder I.2.) verletzt werden, weil die „persçnliche An-
hçrung“ und der „Anhçrungs- und Erçrterungstermin“ zu-
gleich der Tatsachenermittlung dienen. Eine Entscheidung ohne
diese Verfahrenshandlungen w�rde auf einer unzureichenden
Tatsachengrundlage erfolgen und damit einen Grundrechtsein-
griff bedeuten.

3. Die Arbeit der Gerichtsverwaltung, insbesondere der Ge-
sch�ftsstellen, aufgrund der Kontaktbeschr�nkungen so weit he-
runterzufahren, dass der gesamte Gerichtsbetrieb auf einen Not-
betrieb schalten muss. Hierdurch w�rden die Grundrechte der
Beteiligten und ihr Recht auf effektiven Rechtsschutz nicht
mehr gewahrt (I.1., I.2. und I.4.). Insoweit steht nicht der ein-
zelne Familienrichter/Familiensenat, sondern die jeweilige Ge-
richtsleitung in der Verantwortung, die Interessen der Beteilig-
ten an familiengerichtlichem Rechtsschutz als auch die kçrper-
liche Unversehrtheit aller Mitarbeiter*innen unter Ber�cksichti-
gung tats�chlich zur Verf�gung stehender Schutzmçglichkeiten
im Einzelfall angemessen abzuw�gen.

4. Die Rechtspflege zum Stillstand zu bringen oder die Ver-
fahren nicht zu fçrdern bzw. die Rechtssachen nicht zu bearbei-
ten. Hier wird das Grundrecht aus Art. 19 Abs. 4 GG (I.4.) ver-
letzt. Außerdem kçnnten die Grundrechte aus Art. 1 Abs.1 i. V.
mit Art. 2 Abs. 1, Art. 6 Abs. 2 und 3 GG (I.1. und/oder I.2.)
verletzt sein.

III. Lçsungsmçglichkeiten zur Herstellung
praktischer Konkordanz

Kommen diese vier Vorgehensweisen nicht in Betracht, ist
zun�chst zu pr�fen, ob die Angelegenheit eine solche Bedeutung
f�r die Betroffenen hat, dass eine Fortf�hrung des Verfahrens
auch in Abw�gung mit den Kontaktbeschr�nkungen angezeigt
ist. Bei Anhçrungen im Gericht ist ggf. auf die Einhaltung des
Abstands zu achten. Wegen der grundlegenden Bedeutung der
Anhçrungen f�r die Sicherung der Rechte der Beteiligten sowie
die Entscheidungsfindung ist nach Wegen zu suchen, wie diese
in solchen Verfahren auch in Zeiten der Kontaktbeschr�nkungen
durchgef�hrt werden kçnnen (Grçße des Sitzungssaals, Mund-
schutz f�r die Beteiligten, geringe Dauer der Sitzung, persçnli-
che Anhçrungen der Eltern, ggf. – unter [vorl�ufigem] Verzicht
auf eine Erçrterung – gesondert).

Im �brigen erlaubt das geltende Verfahrensrecht aber noch
weitere Vorgehensweisen, die dem Prinzip der praktischen Kon-
kordanz entsprechen:

1. Die einstweilige Anordnung kann zun�chst ohne persçn-
liche Anhçrung/Termin erlassen werden. Sie hat vorl�ufig die
gleiche Wirksamkeit wie eine Hauptsacheentscheidung. Das Ge-
setz erlaubt hier ausdr�cklich eine Entscheidung auf nur summa-
rischer Tatsachengrundlage. Die Nachholung der persçnlichen
Anhçrung hat dann zu einem sp�teren Zeitpunkt, d. h. nach der
Hochphase der Pandemie, zu erfolgen.

2. Das Verfahren der einstweiligen Anordnung kann so ge-
staltet werden, dass je nach Umst�nden einzelne Verfahrenshand-
lungen durchaus durchgef�hrt werden, also z. B. nur die persçn-
liche Anhçrung der Beteiligten und ihrer Verfahrensbevollm�ch-
tigten mçglichst vollst�ndig, aber ggf. auch einzeln, wenn ein
Termin mit allen regul�r zu Ladenden nicht in Betracht kommt.

3. Die persçnliche Anhçrung eines vierj�hrigen oder f�nf-
j�hrigen Kindes kann kaum unter Wahrung der Distanz durch-
gef�hrt werden. Die persçnliche Anhçrung eines �lteren Kindes
oder eines/einer Jugendlichen kann aber durchaus unter Wah-
rung der Distanz durchgef�hrt werden; das Kind oder der/die
Jugendliche wird dieses Abstandsverhalten aus seinem Alltag
kennen.

4. In manchen F�llen wird eine Entscheidung im Verfahren
der einstweiligen Anordnung sogar ein Hauptsacheverfahren
�berfl�ssig machen (z. B. die Regelung eines Umgangs, der
dann anschließend auf freiwilliger Basis der Eltern so wie vom
Gericht in der einstweiligen Anordnung geregelt, weiter prakti-
ziert wird). In anderen F�llen (vor allem §§ 1666, 1666a BGB
und § 1632 Abs. 4 BGB, auf gewisse Dauer angelegte Eingriffe
in die Grundrechte) darf auf summarischer Grundlage in die
Grundrechte (etwa der Eltern) nicht dauerhaft eingegriffen wer-
den, ein Hauptsacheverfahren ist dann nachzuholen, sobald die
Kontaktbeschr�nkungen aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie
es erlauben.

5. In der Rechtsmittelinstanz wird zu pr�fen sein, ob mit
Blick auf § 68 Abs. 3 S. 2 FamFG die Wiederholung einzelner
Verfahrenshandlungen, insbesondere von persçnlichen Anhç-
rungen, geboten ist.

Die persçnliche Anhçrung des Kindes kann in der Rechts-
mittelinstanz ohnehin grunds�tzlich von einem Richter des Se-
nats durchgef�hrt werden. Unbeschadet dessen kommt auch in
Kindschaftssachen prinzipiell die �bertragung auf den entschei-
denden Einzelrichter in Betracht (§ 68 Abs. 4 FamFG i. V. mit
§ 526 ZPO).
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